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Akteure: Organisationen und Prozesse

die Sanierungsplanung,
•           Genehmigung der Gesamtplanung,
•           Genehmigung der Projekte und Maßnahmen ein-

schließlich deren Budgetierung,
•           Erstellung der Finanzierungsplanung,
•           Controlling der Aufgaben- und Projektplanung 

(vorlaufendes Controlling),
•           Prüfung der Ausschreibungs- und Vergabeverfah-

ren,
•           Kontrolle der Verwendungsnachweise (nachlau-

fendes Controlling) und
•           Schlichtung von strittigen Fragen, insbesondere 

aus der Arbeit der Regionalen Sanierungsbeiräte
(RSB).

Eine die künftige Arbeit maßgeblich bestimmende 
Aussage im Positionspapier von Bund und Braun-
kohlenländern war die geforderte Einstimmigkeit der 
zu fassenden Beschlüsse des StuBA.
Die fachliche Zuarbeit zur Sicherung der Tätigkeit 
des StuBA übertrug man seiner Geschäftsstelle, die 
damit die Aufgaben des bisherigen Büros Braunkoh-
lesanierung übernahm. Der dem StuBA weisungs-
gebundenen und berichtspflichtigen Geschäftsstelle 
sicherte man eine angemessene personelle und 
sachliche Ausstattung und ein gegenüber der BMGB 

weisungsunabhängiges Agieren zu.
Die Einzelheiten der Tätigkeit des StuBA wurden in 
der am 07.02.1995 beschlossenen Geschäftsord-
nung geregelt. Darin fanden sich neben den bereits 
im Positionspapier genannten Aufgaben folgende 
weitere Schwerpunkte:
•           Erlass von „Allgemeinen Bestimmungen zum An-

tragsverfahren und zur Förderung von Projekten
bzw. Maßnahmen zur Sanierung ökologischer
Altlasten im Bereich der Braunkohle“ als Antrags-
verfahren Braunkohlesanierung, die mittlerweile
in der Fassung vom 06.09.2006 vorliegen,

•           Verabschiedung von Richtlinien für die Planung 
und Prioritätensetzung der Sanierung, für die Aus-
schreibung und Vergabe der Sanierungsarbeiten
und die Verwertung der zu sanierenden bzw. sa-
nierten Grundstücke,

•           Regelung der Aufgaben der Geschäftsstelle des 
StuBA in einer Geschäftsordnung und der Tätig-
keit der RSB in Mustergeschäftsordnungen,

•           Zustimmung zum Wirtschafts- und Stellenplan 
sowie Wahrnehmung der Personalhoheit für lei-
tende Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Der Vorsitz des StuBA obliegt dem Bundesministeri-
um der Finanzen gemeinsam mit dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit. Weitere, jeweils über eine Stimme verfügende 
Mitglieder des Gremiums sind das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie, das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales sowie die Länder 
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen. Neben der Bundesagentur für Arbeit und der 
LMBV als ständige Gäste können weitere, wie Ver-
treter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie an den Sitzungen des StuBA teilnehmen. 
Die Sitzungen des StuBA finden in der Regel viertel-
jährlich statt. Anfang 2013 wird sich das Gremium 
zu seiner 100. Beratung treffen. 

Bund-Länder-Geschäftsstelle  
für die Braunkohlesanierung  
(GS StuBA)
Die grundlegende Funktion der Geschäftsstelle wur-
de ebenfalls mit der Geschäftsordnung des StuBA 
geregelt. Im Kern geht es um die Sichtung, Prüfung 
und Bewertung der vom Projektträger LMBV geplan-
ten und zu beauftragenden Sanierungsmaßnahmen 
auf der Basis der Festlegungen zum Antragsverfah-
ren für die Projektförderung. Dadurch unterstützt die 
Geschäftsstelle den StuBA bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben, insbesondere bei der Vorbereitung 
und Durchführung der regelmäßigen Sitzungen.

Die Aufgaben der Geschäftsstelle lassen sich wie 
folgt beschreiben:
•         Entgegennahme der Projekte mit Projektbeschrei-

bung, -struktur und -ablauf,
•         Prüfung der beantragten Teilobjekte gemäß deren 

Beschreibung und Erstellung eines Prüfvermerks
als Grundlage für eine Entscheidung der RSB,

•         Prüfung der Finanzierungsanträge der LMBV nach 
inhaltlichen und wirtschaftlichen Kriterien sowie
Vorlage einer Entscheidungsempfehlung für den
StuBA,

und Landgemeinden das Erbe der Braunkohlesanierung überneh-
men. Deshalb ist es wichtig, „Landschaften nach der Kohle“ herzu-
stellen, die zugleich weitgehend nachsorgefrei, attraktiv und vielfältig 
nutzbar sind. Dies sind die besten Voraussetzungen für ein privat-
wirtschaftliches Engagement etwa an unseren Tagebauseen, für das 
es durchaus vorzeigbare Beispiele wie am Schladitzer, Cospudener, 
Markkleeberger oder Hainer See, aber auch noch beträchtliche Re-
serven gibt.

8 | Ich gehe zugleich davon aus, dass die Hauptaufgaben der 
Braunkohlesanierung bis 2020 bewältigt sein werden und uns die 
eine oder andere Nachsorgefrage noch deutlich länger in Anspruch 
nehmen wird. 
Die weitere Gestaltung des Leipziger Neuseenlands ist für uns eine 
Riesenchance, die Region rund um die Messemetropole weiter auf-
zuwerten. 
Von unseren Bürgern, die die positive Entwicklung auch aufgrund 
in der Vergangenheit erlittener Umweltbelastungen verdient haben, 
wünsche ich mir einerseits weiter konstruktive Anregungen und an-
dererseits Offenheit für unterschiedliche Ansichten und Interessen. 
Und nicht zuletzt – Bund und Länder müssen den Weg der Braun-
kohlesanierung konsequent bis zum Ende begleiten, um nicht Halb-
fertiges und unbewältigte Probleme als Hypotheken für die Zukunft 
zu hinterlassen.
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